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§ 61a SchUG-BKYV Elektronische
Zustellungen und Urkundenarchiv

SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz fur Berufstatige, Kollegs und Vorbereitungslehrgange

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2025

1. (1)Nach MaRgabe der vorhandenen technischen und organisatorischen Voraussetzungen kdnnen nicht
nachweisliche Zustellungen an die Studierenden auch elektronisch erfolgen und zwar im Wege des von der
Bundesministerin oder des Bundesministers fur Bildung, Wissenschaft und Forschung betriebenen
Kommunikationssystems Bildungsportal gemaf3 & 6e BilDokG 2020. Voraussetzung dafur ist die Aktivierung eines
Nutzerkontos am Bildungsportal durch die jeweilige Teilnehmerin oder den jeweiligen Teilnehmer. Uber die so
erfolgte Zustellung ist die Teilnehmerin oder der Teilnehmer im Wege der hinterlegten E-Mail-Adresse oder in
einer anderen technisch geeigneten Weise zu informieren. Die Wirksamkeit der Zustellung wird durch die
Hinterlegung einer unrichtigen oder ungultigen E-Mail-Adresse nicht gehindert.

2. (2)Nachweisliche elektronische Zustellungen haben gemaR 8§ 35 des Zustellgesetzes - ZustG, BGBI. Nr. 200/1982,
im Wege eines zugelassenen Zustelldienstes zu erfolgen.

3. (3)Die Bundesministerin oder der Bundesminister fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung ist ermachtigt
vorzusehen, dass die Echtheit der Uber das Bildungsportal amtssignierten Urkunden mit Hilfe eines Codes in
einem Urkundenarchiv des Bildungsportals gemaR § 6e BilDokG 2020 Uberpruft werden kann. Personen kénnen
aus diesem Urkundenarchiv ihnen zugeordnete Urkunden auch zu einem spateren Zeitpunkt im Wege des
Bildungsportals erneut tibermittelt bekommen. Die ndheren technischen Verfahren sind durch die
Bundesministerin oder den Bundesminister fur Bildung, Wissenschaft und Forschung im Verordnungsweg

festzulegen.

In Kraft seit 23.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug-b/paragraf/35
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_200_0/1982_200_0.pdf
file:///

	§ 61a SchUG-BKV Elektronische Zustellungen und Urkundenarchiv
	SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge


